
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Endgültige Bedingungen vom 29.7.2016 
 

WEB Windenergie AG 
 

Ausgabe von EUR 5.000.000,-- 3,75 % Senior-Teilschuldverschreibungen 2016-2026 
 

auf Grund des 
 

Basisprospekts zum Angebotsprogramm der WEB Windenergie AG  
über die Begebung von Teilschuldverschreibungen  
(Nichtdividendenwerte gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG)  

vom 19.10.2015 in der Fassung des Ersten Nachtrags vom 21.7.2016 
 
 
Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe beziehen sich auf die Anleihebedingungen, 
die im Basisprospekt vom 19.10.2015 in der Fassung des Ersten Nachtrags vom 21.7.2016 
(zusammen, der „Basisprospekt“) festgelegt wurden. Der Basisprospekt samt allfälliger 
Nachträge ist gemäß den Bestimmungen der Prospekt-RL als Basisprospekt erstellt.  
 
Das vorliegende Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen für die im Basisprospekt 
allgemein beschriebenen Teilschuldverschreibungen gemäß § 7 Abs 4 KMG und Art 5 Pros-
pekt-RL dar und ist in Verbindung mit dem Basisprospekt zu lesen. Vollständige und we-
sentlich aktualisierte Informationen über die Emittentin und das Angebot der Teilschuldver-
schreibungen können ausschließlich durch die Kombination dieser Endgültigen Bedingun-
gen mit dem Basisprospekt, insbesondere den Anleihebedingungen (Kapitel "SENIOR-
MUSTER-ANLEIHEBEDINGUNGEN" des Basisprospekts), gewonnen werden. Diese Endgülti-
gen Bedingungen bilden gemeinsam mit den Anleihebedingungen im Basisprospekt einen 
einheitlichen Vertrag. 
 
Die relevanten Dokumente (Basisprospekt (einschließlich in Verweisform aufgenommener 
Dokumente) sowie der Erste Nachtrag vom 21.7.2016, Anleihebedingungen und Endgültige 
Bedingungen) sind am Sitz der Emittentin, 3834 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der 
Thaya, Davidstraße 1 (Telefon +43 (2848) 6336) sowie während der Angebotsfrist (Zeich-
nungsfrist) und der Dauer des Angebots im Internet auf der Website der Emittentin unter 
www.greenpower2016.at erhältlich. 
 
Die Leerstellen und/oder Platzhalter in den auf die Teilschuldverschreibung anwendbaren 
Bestimmungen der Senior-Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgül-
tigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffen-
den Bestimmungen der Senior-Muster-Anleihebedingungen durch diese Angaben ausgefüllt 
wären. Sämtliche Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen, die keine entsprechenden 
Angaben enthalten, gelten hinsichtlich dieser Teilschuldverschreibungen als aus den Seni-
or-Muster-Anleihebedingungen gelöscht. Die gemäß den vorstehenden Regeln vervollstän-
digten Senior-Muster-Anleihebedingungen stellen gemeinsam mit den Endgültigen Bedin-
gungen die Emissionsbedingungen der Teilschuldverschreibungen dar (die "Emissionsbe-
dingungen"). 
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Den Endgültigen Bedingungen ist folgende, die Zusammenfassung des Basisprospekts er-
gänzende Zusammenfassung angefügt: 
 
Ergänzende Zusammenfassung (Angaben zu den Wertpapieren, Angaben zum 
Angebot) 
 
C. Angaben zu den Wertpapieren 

C.1 Art und Gattung der angebotenen 
und/oder zum Handel zuzulas-
senden Wertpapiere, einschließ-
lich der Wertpapierkennnummer 

Nicht nachrangige, fixverzinsliche Teil-
schuldverschreibungen (Senior-
Teilschuldverschreibungen) mit laufender 
oder endfälliger Rückzahlung des Kapitalbe-
trags Annuitätenteilschuldverschreibungen. 
 
Nicht nachrangige, fixverzinsliche Teil-
schuldverschreibungen mit einer Laufzeit 
von 10 Jahren. Die International Securities 
Identification Number (ISIN) dieser Teil-
schuldverschreibungen lautet 
AT0000A1MC22. 
 
Die Teilschuldverschreibungen sind der Ka-
tegorie von Nichtdividendenwerten gemäß § 
1 Abs 1 Z 4b KMG zuzuordnen. 

C.2 Währung der Wertpapieremission Euro 
C.5 Beschränkungen für die freie 

Übertragbarkeit der Wertpapiere 
Den Anleihegläubigern stehen Miteigen-
tumsanteile an der die Teilschuldverschrei-
bungen verbriefenden Sammelurkunde zu, 
die gemäß den allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der OeKB CSD und außerhalb 
der Republik Österreich ausschließlich ge-
mäß den Vorschriften der Clearstream Ban-
king Aktiengesellschaft, Luxemburg und 
Euroclear Bank S.A./N.V., Brüssel, Belgien 
übertragen werden können. 

C.8 Mit den Wertpapieren verbundene 
Rechte, einschließlich der Rang-
ordnung und Beschränkungen 
dieser Rechte 

Die auf Grundlage dieses Basisprospekts 
begebenen Teilschuldverschreibungen ge-
währen dem Anleihegläubiger gegenüber 
der Emittentin einen Rückzahlungsanspruch 
in Höhe ihres jeweils ausstehenden Nenn-
werts (Nominale) zum Ende der Laufzeit.  
 
Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen 
sind berechtigt, ihre Teilschuldverschrei-
bungen zu kündigen und deren sofortige 
Rückzahlung zum jeweils ausstehenden 
Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen 
zu verlangen, falls einer der in den Anlei-
hebedingungen beschriebenen Kündigungs-
gründe vorliegt. 
 
Die Teilschuldverschreibungen begründen 
unmittelbare, unbedingte, nicht besicherte 
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und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der 
Emittentin, die untereinander und mit allen 
anderen gegenwärtigen oder künftigen un-
mittelbaren, unbedingten, nicht besicherten 
und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten 
der Emittentin gleichrangig sind. 
 
Die Teilschuldverschreibungen lauten auf 
den Inhaber und werden zur Gänze durch 
eine veränderbare Sammelurkunde gemäß 
§ 24 lit b Depotgesetz verbrieft, die von der 
OeKB CSD (als das die Buchungsunterlagen 
führende Institut) verwahrt wird. Der An-
spruch auf Einzelverbriefung oder Ausfol-
gung einzelner Teilschuldverschreibungen 
oder einzelner Zinsscheine ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

C.9 Nominaler Zinssatz Die auf Grundlage dieses Basisprospekts 
begebenen Teilschuldverschreibungen ver-
briefen einen Anspruch auf jährliche Zins-
zahlung in Höhe von 3,75 % des jeweils 
ausstehenden Nominales (Nennwerts).  
 
Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weni-
ger als einem Jahr zu berechnen sind, wer-
den diese auf Grundlage der aktuellen Tage 
im Zinsberechnungszeitraum geteilt durch 
die Anzahl der aktuellen Tage in der Zinspe-
riode berechnet. Die Berechnung erfolgt 
actual/actual (gemäß ISMA-Methode). 
 

 Datum, ab dem die Zinsen zahl-
bar werden und Zinszahlungstage 

Die Zinsen sind jährlich im Nachhinein am 
Zinszahlungstag, dies ist der 26.9. eines 
jeden Jahres, fällig. 
Der erste Zinszahlungstag ist 26.9.2017. 

 Beschreibung des Basiswerts, auf 
den sich der Zinssatz stützt 

Entfällt. Der Zinssatz stützt sich auf keinen 
Basiswert. 

   
 Fälligkeitstermin und Vereinba-

rungen für die Darlehenstilgung, 
einschließlich der Rückzahlungs-
verfahren 

Die Teilschuldverschreibungen werden je-
weils am 26.9. in Höhe von 10 % des 
Nennwerts getilgt. Die Emittentin ist be-
rechtigt, die Teilschuldverschreibungen aus 
wichtigem Grund zu kündigen, wenn ent-
weder ein Gross up-Ereignis oder ein Steu-
erereignis eintritt oder wenn sonst aufgrund 
wesentlicher Änderungen der kapitalmarkt- 
/ wertpapier- oder aufsichtsrechtlichen Um-
stände eine Verpflichtung zur Zahlung zu-
sätzlicher Steuern, Beiträge oder sonstigen 
Abgaben entsteht. 
Im Fall der Kündigung wird die Emittentin 
die Teilschuldverschreibungen am Kündi-
gungsstichtag zum dann ausstehenden 
Nennwert zuzüglich allfälliger bis zum Kün-
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digungsstichtag aufgelaufener Zinsen zu-
rückzahlen. 
Die Emittentin ist berechtigt, eigene Teil-
schuldverschreibungen zu jedem beliebigen 
Preis zu erwerben. Die von der Emittentin 
erworbenen Teilschuldverschreibungen 
können nach Wahl der Emittentin von ihr 
gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahl-
stelle zwecks Entwertung eingereicht wer-
den. 
Sämtliche Zahlungen, einschließlich der 
Rückzahlung, erfolgen über die Zahlstelle 
an die Anleihegläubiger 
 

 Angabe der Rendite Da die Teilschuldverschreibungen sowohl 
zum Nennwert ausgegeben, als auch zum 
dann ausstehenden Nennwert jährlich an-
teilig getilgt werden, entspricht die Rendite 
für jeden Zeichner von Teilschuldverschrei-
bungen, der diese bis zum Laufzeitende 
hält, dem nominalen Zinssatz in Höhe von 
3,75 %.  
Für Erwerber von Teilschuldverschreibungen 
auf dem Sekundärmarkt, die diese bis zum 
Laufzeitende halten, ergibt sich die Rendite 
aus dem Kaufpreis, dem Rückzahlungsbe-
trag zum Laufzeitende und dem nominalen 
Zinssatz und kann diesen übersteigen (bei 
Kauf unter dem Nennwert) oder unter-
schreiten (bei Kauf über dem Nennwert). 
Für Zeichner im Rahmen dieses Angebots, 
die ihre Teilschuldverschreibungen vor dem 
Ende der Laufzeit veräußern, ergibt sich die 
Rendite aus dem Verkaufspreis und dem 
nominalen Zinssatz und kann diesen über-
steigen (bei Verkauf über dem Nennwert) 
oder unterschreiten (bei Verkauf unter dem 
Nennwert). Für Erwerber von Teilschuldver-
schreibungen auf dem Sekundärmarkt, die 
ihre Teilschuldverschreibungen vor dem 
Ende der Laufzeit veräußern, ergibt sich die 
Rendite aus dem Kaufpreis, dem Verkaufs-
preis und dem nominalen Zinssatz und kann 
diesen übersteigen oder unterschreiten. 
Allfällige Provisionen und Steuern wurden in 
dieser Berechnung nicht berücksichtigt. 

 Name des Vertreters der Schuldti-
telinhaber 

Entfällt. Es gibt derzeit keinen Vertreter der 
Inhaber der Teilschuldverschreibungen. In 
bestimmten Fällen kann zur Vertretung der 
Gläubiger vom zuständigen Gericht ein ge-
meinsamer Kurator gemäß dem Kuratoren-
gesetz bestellt werden. 

C.10 Beschreibung der derivativen 
Komponente bei der Zinszahlung 

Entfällt. Es gibt keine derivative Komponen-
te bei der Zinszahlung. 
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C.11 Antrag auf Zulassung der Teil-
schuldverschreibungen zum Han-
del auf einem geregelten Markt 
oder anderen gleichwertigen 
Märkten 

Die Emittentin beabsichtigt, die Teilschuld-
verschreibungen in dem Handel in den Drit-
ten Markt einbeziehen zu lassen. Der Dritte 
Markt ist ein von der Wiener Börse AG be-
triebenes multilaterales Handelssystem und 
kein geregelter Markt im Sinne der EU-
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21.4.2004 
über Märkte für Finanzinstrumente.  
Die Emittentin rechnet damit, die Einbezie-
hung in den Dritten Markt mit Oktober 2016 
zu erwirken, übernimmt jedoch dafür keine 
Gewähr.  
Die Emittentin behält sich vor, ohne Angabe 
von Gründen von der Einbeziehung Abstand 
zu nehmen oder diese zu einem späteren 
Zeitpunkt zu beenden. 

 

D. Angaben zu Risiken 

 
D.3 Zentrale Risiken in Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen 

 − Die Emittentin könnte nicht oder nicht zur Gänze in der Lage sein, für die auf 
Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen 
Zins- oder Rückzahlungen zu leisten. 

− Die Teilschuldverschreibungen sind gegenüber anderen von der Emittentin 
und deren Tochtergesellschaften aufgenommenen Finanzierungen strukturell 
nachrangig. 

− Die auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibun-
gen der Emittentin werden voraussichtlich an einem multilateralen Handels-
system notieren, das nicht den Vorschriften des Börsegesetzes für geregelte 
Märkte unterliegt. 

− Wegen fehlenden oder illiquiden Handels mit auf Grundlage dieses Ba-
sisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen kann es zu verzerrter 
Preisbildung oder zur Unmöglichkeit des Verkaufs der Teilschuldverschrei-
bungen kommen. 

− Auf Grund einer Aussetzung des Handels mit auf Grundlage dieses Ba-
sisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen kann es zu verzerrter 
Preisbildung oder zur Unmöglichkeit des Verkaufs der Teilschuldverschrei-
bungen kommen. 

− Der Marktpreis der auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teil-
schuldverschreibungen könnte als Ergebnis einer Änderung des Marktzins-
satzes fallen. 

− Der Marktpreis der auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teil-
schuldverschreibungen könnte auf Grund einer Erhöhung des Kreditrisiko-
aufschlags der Emittentin fallen (Credit Spread-Risiko). 

− Der Marktpreis der auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teil-
schuldverschreibungen könnte auf Grund anderer Umstände fallen (allge-
meines Marktpreisrisiko). 

− Die Emittentin kann weitere Verbindlichkeiten eingehen, die gleichrangig mit 
den auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschrei-
bungen oder diesen gegenüber vorrangig sind. 
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− Die Emittentin kann die auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen 
Teilschuldverschreibungen kündigen. 

− Anleger unterliegen einem Wiederveranlagungsrisiko. 
− Anleger unterliegen aufgrund von Wechselkursschwankungen anderer Wäh-

rungen gegenüber dem Euro gegebenenfalls einem Währungsrisiko. 
− Eine zukünftige Geldentwertung (Inflation) könnte die reale Rendite der auf 

Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen ver-
ringern. 

− Der Kauf von auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldver-
schreibungen auf Kredit ist mit einem erhöhten Risiko verbunden. 

− Transaktionskosten und Spesen können die Rendite der auf Grundlage die-
ses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen erheblich verrin-
gern. 

− Es besteht das Risiko, dass ein Kurator für die Vertretung gemeinsamer In-
teressen der Inhaber der auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen 
Teilschuldverschreibungen bestellt wird. 

− Steuerrechtliche Risiken 
− Anleger sollen sich nicht auf Meinungen und Prognosen verlassen. 
− Änderungen der anwendbaren Gesetze, Verordnungen oder der Verwal-

tungspraxis können negative Auswirkungen auf die Emittentin, die auf 
Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen und 
die Anleger haben. 

 

E.  Angaben zum Angebot 
 
E.2b Gründe für das Angebot und 

Zweckbestimmung der Erlöse, 
sofern diese nicht in der Gewinn-
erzielung und/oder der Absiche-
rung bestimmter Risiken liegt 

Der Zweck der Ausgabe der auf Grundlage 
des Basisprospekts begebenen Teilschuld-
verschreibungen ist die zusätzliche Ausstat-
tung der Emittentin mit Kapital. Die Emit-
tentin beabsichtigt, den Nettoemissionser-
lös aus der Ausgabe der Teilschuldver-
schreibungen zur Unterstützung des organi-
schen und externen Wachstums, insbeson-
dere in Österreich, Deutschland, Frankreich, 
Italien und Kanada zur Rückführung beste-
hender Verbindlichkeiten zu verwenden und 
durch gezielte Akquisitionen sowie den 
Ausbau der Infrastruktur die Marktposition 
der Emittentin in diesen Märkten zu verbes-
sern. Diese Verwendungszwecke sind in 
ihrer Priorität gleichrangig. 

E.3 Beschreibung der Angebotskondi-
tionen 

Die Teilschuldverschreibungen werden zu 
einem Gesamtnennbetrag von 
EUR 5.000.000,-- und mit einer Stückelung 
von je EUR 1.000,-- in Form eines öffentli-
chen Angebots in Österreich und Deutsch-
land im Angebotszeitraum von 2.8.2016 
(einschließlich) bis 21.9.2016 (einschließ-
lich) zur Zeichnung angeboten. Die Emit-
tentin behält sich vor, das Emissionsvolu-
men zu erhöhen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 7 2589604 

 

 

Die Emittentin behält sich vor, die Zeich-
nungsfrist durch Bekanntmachung gemäß 
§ 14 der Anleihebedingungen zu verlängern 
oder zu verkürzen. Interessierte Anleger 
können die Teilschuldverschreibungen wäh-
rend des Angebotszeitraums durch Über-
mittlung eines vollständig ausgefüllten und 
unterfertigten Zeichnungsantrags an die 
Emittentin oder ihre Depotbank (sofern die-
se bereit ist, die Zeichnungsanträge an die 
Emittentin weiterzuleiten) zeichnen. Als 
Zeichnungsantrag ist das von der Emitten-
tin aufgelegte Muster zu verwenden. Die 
Zuteilung der Teilschuldverschreibungen 
erfolgt nach Maßgabe des Einlangens der 
Zeichnungsanträge bei der Emittentin. 

E.4 Interessen von Personen, die an 
der Emission beteiligt sind, ein-
schließlich allfälliger Interessens-
konflikte. 

Entfällt. Es gibt keine Interessen von natür-
lichen oder juristischen Personen (mit Aus-
nahme der Emittentin und allfälliger Finanz-
intermediäre), die an der Emission beteiligt 
sind, oder Interessenskonflikte. 

E.7 Ausgaben, die dem Anleger von 
der Emittentin in Rechnung ge-
stellt werden. 

Entfällt. Von der Emittentin selbst werden 
den Anlegern beim Erwerb von Teilschuld-
verschreibungen keine Ausgaben in Rech-
nung gestellt (es können allerdings, etwa 
bei Banken, Gebühren, Spesen, Provisionen 
sowie andere Transaktionskosten anfallen).  

 
 

[FREIGELASSEN] 
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Endgültige Bedingungen 
 

ART DER TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN (PUNKT 1.) 
Annuitätenteilschuldverschreibungen 

 

NENNBETRAG und STÜCKELUNG, ZEICHNUNG (Punkt 2.) 
Gesamtnennbetrag (Emissionsvolumen, Ange-
botsvolumen)  

EUR 5.000.000,-- 

Nennbetrag (Stückelung) EUR 1.000,-- 
Zeichnungsfrist 2.8.2016 bis 21.9.2016 
Erwarteter Ausgabetag 27.9.2016 
Aufstockungsmöglichkeit  um bis zu  

EUR 10.000.000,-- auf bis zu 
EUR 15.000.000,-- 

ISIN AT0000A1MC22 

 

VERZINSUNG (Punkt 5.) 
Zinslaufbeginn  27.9.2016 
Zinssatz  3,75 % pro Jahr 
Zinszahlungstag 26.9. eines jeden Jahres 
Erster Zinszahlungstag 26.9.2017 

 

LAUFZEIT (Punkt 6.) 
Laufzeitbeginn 27.9.2016 
Laufzeit 10 Jahre 
Laufzeitende 26.9.2026 
Rückzahlungstage 26.9. eines jeden Jahres 
Anteil des Nennwerts 10% 

 

ZAHLSTELLE (Punkt 8.) 
Zahlstelle Volksbank Wien AG 

Kolingasse 14-16,  
1090 Wien  
(FN 211524s; Handelsgericht Wien) 

 
 

[FREIGELASSEN] 




